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(2) Berichterstattungen über spezielle Planinformationen zur 
Ausarbeitung der Pläne, die durch den Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission, den Minister der Finanzen, die Leiter 
der zuständigen Staatsorgane, wirtschaftsleitenden Organe 
sowie durch die zentralen Vorstände des VdK und der VdgB 
organisiert werden, zählen nicht zum Berichtswesen im Sinne 
dieser Verordnung.

§17
(1) Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik ist ver

antwortlich für die zentralisierten Berichterstattungen, die in 
Form von periodischen und aperiodischen Erhebungen ein
schließlich der Befraglungen von Einzelpersonen und Perso
nengruppen zur umfassenden Darstellung des gesellschaft
lichen Reproduktionsprozesses sowie zur Abdeckung der Er
fordernisse der volkwirtschaftlichen Leitung und Planung 
durchgeführt werden.

(2) Für die gemäß Abs. 1 veranlaßten Berichterstattungen 
besteht die Pflicht zur Beantwortung.

§18
(1) Die fachlichen Berichterstattungen sind der für spezielle 

Erfordernisse der Leitungstätigkeit von den Staatsorganen 
und wirtschaftsleitenden Organen, dem VdK sowie der VdgB 
wiahrgenommene Teil des Berichtswesens und erstrecken sich 
auf:
— eigenverantwortlich innerhalb des eigenen Bereiches oder 

Zweiges in den unterstellten Betrieben und Organen 
durchgeführte Berichterstattungen, die als vom entspre
chenden Leiter ausgelöste Berichterstattungen gekennzeich
net sein müssen und einen Registriervermerk zu tragen 
haben,

— die genehmigungspflichtigen, über den eigenen Bereich 
hinausgehenden Berichterstattungen, die den Genehmi
gungsvermerk der Staatlichen Zentralverwaltung für Sta
tistik tragen müssen.

(2) Eigenverantwortlich durchgeführte fachliche Berichter
stattungen können veranlaßt werden durch:
— die Leiter der zentralen Staatsorgane, Vorsitzenden der 

Räte der Bezirke und Kreise, zentralen Vorstände des 
VdK und der VdgB sowie die Leiter der wirtschaftsleiten- 
dein Organe in den ihnen unterstellten Organen und Be
trieben,

— die Leiter der zentralen Staatsorgane in den entsprechen
den Fachorganen der Räte der Bezirke bzw. durch die -Lei
ter der Fachorgane der Räte der Bezirke in den entspre
chenden Fachorganen der Räte der Kreise,

— den Minister der Finanzen hinsichtlich der Abrechnung 
des Staatshaushalts- und Valutaplanes,

— den Präsidenten der Staatsbank der DDR in den Geld- 
und Kreditinstituten,

— den Generaldirektor einer für einen Erzeugnisbereich ver
antwortlichen VVB bzw. eines Kombinats zur Deckung des 
von den Leitbetrieben von Erzeugnisgruppen bei ihm an
gemeldeten spezifischen Informationsbedarfs, jedoch erst 
nach Zustimmung des Leiters des dem zur Befragung vor
gesehenen Betriebes übergeordneten Organs.

(3) Die eigenverantwortlich durchgeführten fachlichen Be
richterstattungen sind mit der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik abzustimmen und durch Informationsordnungen 
gemäß § 21 zu regeln. Sie erstrecken sich auf:
— periodisch organisierte Berichterstattungen über fachlich

spezifische Tatbestände und Erscheinungen, deren Kennzif
fern in der Regel nicht durch die zentralisierten Bericht
erstattungen erfaßt sind,

— aperiodische Berichterstattungen zur operativen Leitung be
trieblicher Prozesse sowie auf Fallinformationen der Be
triebe an das dem Betrieb übergeordnete Organ über Ab
weichungen vorgegebener Toleranzen.

(4) Die Befugnis der Leiter, Berichterstattungen zu veran
lassen, darf nicht auf nachgeordnete Leiter übertragen wer
den.

(5) Genehmigungspflichtige, über den eigenen Bereich hin- 
ausgehende fachliche Berichterstattungen dürfen von den 
Staatsorganen und wirtschaftsleitenden Organen nur bei Vor
liegen eines volkswirtschaftlichen Bedürfnisses beantragt und 
erst nach der Genehmigung durch die Staatliche Zentralver
waltung für Statistik ausgelöst werden.

(6) Befragungen von Einzelpersonen und Personengruppen 
(Bevölkerungsbefragungen) durch staatliche Organe und 
Einrichtungen bedürfen der Genehmigung durch die 
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik.

(7) Spezielle Anforderungen an die fachlichen Berichterstat
tungen und Bevölkerungsbefragungen werden durch den Lei
ter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik in Anord
nungen geregelt.

§19
(1) Die Leiter der Betriebe und die Leiter der Staatsorgane 

und wirtschaftsleitenden Organe sind verantwortlich für die 
wahrheitsgetreue und vollständige Berichterstattung im ge
forderten Umfang sowie für deren termingerechte Übergabe 
an die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik oder an an
dere berechtigte Empfänger.

(2) Von den Betrieben und wirtschaftsleitenden Organen, 
die ihre Kennziffern aus Rechnungsführung und Statistik 
mittels moderner Abrechnungstechnik aufbereiten bzw. auf
bereiten lassen, kann auf der Grundlage einer langfristigen 
Konzeption gefordert werden, daß sie spezifische Anforde
rungen an die Speicherung von Daten erfüllen und die Kenn
ziffern des Berichtswesens auf funktionstüchtigen maschinen
lesbaren Datenträgern zur Verfügung stellen. Bei einem kurz
fristigen Erfordernis hat eine vorherige Abstimmung mit dem 
Leiter des zuständigen zentralen Staatsorgans zu erfolgen.

§20
(1) Die Erfüllung der Anforderungen an die Berichterstat

tungen hinsichtlich der rationellen Gestaltung, der Wahrhaf
tigkeit, der Vollständigkeit, der Terminsicherheit sowie der 
Vergleichbarkeit der erhobenen Kennziffern ist von allen be- 
richtsanfordernden Organen regelmäßig — zumindest einmal 
im Jahr — einzuschätzen.

(2) Grundsätzlich dürfen keine Doppelberichterstattungen 
durchgeführt werden. Durchschriften der Berichterstattungen 
sind keine Doppel- bzw. Mehrfachberichterstattungen.

(3) Die Berichterstattungen sind langfristig für den Zeit
raum eines Fünfjahrplanes entsprechend den Erfordernissen 
der zentralen und örtlichen Leitung und Planung festzulegen.

(4) Die Betriebe, wirtschaftsleitenden Organe und Staats
organe sind verpflichtet, ungenehmigte Berichtsanforderungen 
nicht zu beantworten und der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik unverzüglich mitzuteilen, damit die sofortige 
Einstellung der ungenehmigten Berichterstattungen veranlaßt 
werden kann.

(5) Einer Einzelperson wird keine Genehmigung zur Veran
lassung oder Durchführung von Berichterstattungen (schrift
liche oder mündliche Befragungen) erteilt.

§21
(1) Durch die Leiter der zentralen Staatsorgane sowie die 

Vorsitzenden der Räte der Bezirke sind Informationsordnun
gen zur Regelung und zur Organisation der aus Rechnungs
führung und Statistik gewonnenen Informationen für die fach
lichen Berichterstattungen im jeweiligen Verantwortungsbe
reich zu erarbeiten. Sie sind konsequent durchzusetzen und 
ständig auf ihre Einhaltung zu kontrollieren.

(2) Mit der Informationsordnung sind insbesondere zu re
geln:’


